
Vorbereitung auf die Besondere Prüfung (gem. § 98 GSO siehe Anhang)  

im Rahmen des ShS-Projekts am Dietrich-Bonhoeffer-G ymnasium  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

wie bereits in den Jahren 2007, 2008 und 2009 bieten wir auch während der 

Sommerferien 2010 allen Schülerinnen und Schülern aus der 10. Jahrgangsstufe, 

die unter den Voraussetzungen des § 98 GSO (siehe Elternrundschreiben Nr. 3 / 

2009/2010 / Punkt 8) die Besondere Prüfung ablegen möchten, die Möglichkeit, sich 

im Rahmen des ShS-Projekts  (Schüler helfen Schülern) darauf vorzubereiten. 

Unsere ShS-Tutorinnen und Tutoren werden in den Sommerferien 2010 sowohl mit 

ShS-Lerngruppen  (maximal zwei Schüler(innen) pro Gruppe) als auch durch 

Einzelunterricht  die Schüler(innen) dabei unterstützen, den Lernstoff des 

Schuljahres 2009/2010 in den betreffenden Prüfungsfächern (Deutsch, Mathematik 

und Englisch) zu wiederholen, bestehende Wissenslücken aufzuarbeiten und sich 

damit gezielt auf die Besondere Prüfung vorzubereiten. 

Die ShS-Ferienkurse finden jeweils von Montag bis Samstag von 10:00 Uhr bis 

12:00 Uhr , 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr bzw. von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr  in den 

Räumen des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums statt.  

Es besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, dass die ShS-Tutorinnen und 

Tutoren zu den Schülerinnen und Schülern nach Hause kommen.   

Die Kosten  belaufen sich pro Schüler(in) und Stunde (60 Minuten) im 

Gruppenunterricht auf 5,- EUR, im Einzelunterricht auf 10,- EUR. 

Anmeldungen  zur Vorbereitung auf die Besondere Prüfung im Rahmen des ShS-

Projekts können ab sofort telefonisch (0911 / 9698368 bzw. 0176 / 36290790),  per 

e-mail (info@shs-kids.de) oder online im Internet unter www.shs-kids.de  

vorgenommen werden. Dort finden Sie auch weitere Informationen über ShS. 

Allen Schülerinnen und Schülern, die an der Besonderen Prüfung teilnehmen, 

wünsche ich viel Erfolg !  

Mit freundlichen Grüßen 

 
     Jürgen Pappler 
       Mitglied des Elternbeirats  
am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium 
            ErsterVorsitzender von 
   ShS Schüler helfen Schülern e.V. 
 
 



§ 98 GSO 

Besondere Prüfung 

(1) Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10, denen wegen der Note 6 in einem 
oder Note 5 in zwei Vorrückungsfächern die Vorrückungserlaubnis nicht erteilt worden ist 
und die in den übrigen Vorrückungsfächern keine schlechtere Note als 4 erhalten haben, 
können durch die Besondere Prüfung den mittleren Schulabschluss erwerben. 

(2) 1 Die Besondere Prüfung kann nur in unmittelbarem Anschluss an den Besuch der 
Jahrgangsstufe 10 abgelegt werden. 2 Sie wird in den letzten Tagen der Sommerferien 
nach Möglichkeit für mehrere benachbarte Gymnasien und ggf. Abendgymnasien oder 
Kollegs gemeinsam abgehalten. 3 Die oder der Ministerialbeauftragte kann hierzu 
Anordnungen treffen. 

(3) 1 Über die Zulassung zur Besonderen Prüfung entscheidet das zuletzt besuchte 
Gymnasium auf Antrag. 2 Der Zulassungsantrag ist spätestens eine Woche nach 
Aushändigung des Jahreszeugnisses vorzulegen. 

(4) 1 Bei jeder prüfenden Schule wird ein Prüfungsausschuss eingesetzt, der aus 
Lehrkräften der Gymnasien besteht. 2 Den Vorsitz des Prüfungsausschusses hat die 
Schulleiterin oder der Schulleiter. 3 Die zentral für ganz Bayern gestellten Aufgaben 
werden spätestens bis zum ersten Unterrichtstag vom jeweiligen Prüfungsausschuss 
korrigiert und benotet, der auch über das Bestehen der Besonderen Prüfung entscheidet. 

(5) 1 Die Besondere Prüfung erstreckt sich auf die Fächer Deutsch, Mathematik und 
erste Fremdsprache; sie wird in schriftlicher Form abgenommen. 2 Auf Antrag kann die 
erste Fremdsprache durch die zweite Fremdsprache ersetzt werden, die dann auf dem 
Niveau der ersten Fremdsprache nachzuweisen ist. 3 Für die Prüfungsanforderungen 
sind die Lehrpläne der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums maßgebend. 4 Für die 
Prüfung gilt: 

1. Im Fach Deutsch werden drei Themen zur Wahl gestellt (Arbeitszeit 180 
Minuten). 

2. Im Fach Mathematik besteht die Aufgabe aus mehreren Teilaufgaben (Arbeitszeit 
120 Minuten). 

3. In der Fremdsprache Englisch wird eine Sprachmittlungsaufgabe verlangt 
(Arbeitszeit 120 Minuten). Dies gilt auch für die Fremdsprache Französisch. In der 
Fremdsprache Latein wird eine Übersetzung in das Deutsche gefordert 
(Arbeitszeit 120 Minuten). 

(6) 1 Die Besondere Prüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsarbeiten mit mindestens 
der Note 4 bewertet wurden oder wenn nur einmal die Note 5 und in einem anderen 
Fach dafür mindestens die Note 3 vorliegt. 2 Wer die Prüfung bestanden hat, erhält eine 
Bescheinigung nach dem vom Staatsministerium herausgegebenen Muster. 3 Die 
Bescheinigung gilt nur in Verbindung mit dem Jahreszeugnis des Gymnasiums. 

(7) Eine Wiederholung der ohne Erfolg abgelegten Besonderen Prüfung ist nur einmal 
zulässig, sofern die Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums wiederholt wird und erneut die 
Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen. 

(8) Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe I des Abendgymnasiums bzw. des 
Kollegs, die noch keinen mittleren Schulabschluss haben, können sich nach den 
vorstehenden Bestimmungen der Besonderen Prüfung unterziehen. 

 
 


